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Neue Rechtsvorschriften
überblick über die Gesetzgebung 
im III. Quartal 1982
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetz
blatt Teil I Nr. 24 bis 34 veröffentlichten Rechtsvorschrif
ten*

Die in diesem Quartal im Bereich der Volkswirtschaft er
gangenen Rechtsvorschriften sind darauf gerichtet, einen 
sparsamen Verbrauch der zur Verfügung stehenden Mate
rialien zu erreichen, mit den vorhandenen Mitteln ökono
misch umzugehen und konkrete Festlegungen zum Ab
schluß von Wirtschaftsverträgen zu erzielen.

Die straffe Arbeit mit Normen und Normativen des 
Materialverbrauchs und der Vorratshaltung trägt dazu bei, 
das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis, von Produk
tionsverbrauch und Nationaleinkommen wirksam zu ver
bessern.

Mit der neuen VO über die Arbeit mit Normen und 
Normativen des Materialverbrauchs und der Vorratshal
tung vom 1. Juli 1982 (GBl. I Nr. 28 S. 515) werden die bis
her dafür geltenden Rechtsvorschriften weiter vervoll
kommnet. Die Regelungen sind darauf gerichtet, die Quali
tät und Wirksamkeit der Arbeit mit Normen im Betrieb, 
im Kombinat und iij den Ministerien spürbar zu verbes
sern, um die Verwirklichung unseres Wirtschafts- und so
zialpolitischen Programms mit gleichbleibendem — bzw. 
auf bestimmten Gebieten mit absolut sinkendem — Roh
stoff- und Materialverbrauch materiell-technisch zu si
chern. Ausgehend davon wurde in der VO insbesondere 
folgendes neu geregelt:

Die Verantwortung der zentralen Staatsorgane und 
Räte der Bezirke sowie der Kombinate und Betriebe für 
die Ausarbeitung, Bestätigung, Anwendung, Kontrolle und 

-Abrechnung der Normen und Normative im Prozeß der 
Planausarbeitung und Plandurchführung wird entspre
chend ihrer jeweiligen Stellung im volkswirtschaftlichen 
Reproduktionsprozeß straffer gefaßt und klar abgegrenzt. 
Die VO geht davon aus, daß die Planung des Verbrauchs 
und der Vorratshaltung von Material sowie die Plandurch
führung grundsätzlich nach bestätigten Normen und Nor
mativen zu erfolgen hat.

Die Kombinate und Betriebe werden beauftragt, den 
Normen und Normativen ständig den aktuellen Stand der 
wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse zugrunde zu le
gen. Dazu wird vor allem die Vorgabe von Normen für die 
produktionsvorbereitenden Bereiche in den Pflichtenhef
ten sowie die Überarbeitung der Materialverbrauchsnor
men beim Vorliegen neuer Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Technik geregelt. Die Normen und Normative des Ma
terialverbrauchs und der Vorratshaltung sind im Rahmen 
der materiellen und finanziellen Fonds zu gestalten und 
den Finanz- und Kostenplänen sowie den Auflagen zur 
Kostensenkung zugrunde zu legen.

Zur Durchsetzung einer strafferen Ordnung und stren
gen Disziplin beim Einsatz von volkswirtschaftlich wich
tigen Rohstoffen und Materialien, insbesondere bei der 
Ablösung bzw. Einsparung von Importen, werden die Ge
neraldirektoren verpflichtet, die Normen für spezifische 
Importmaterialien grundsätzlich persönlich zu bestätigen 
und zu entscheiden, welche für die Produktion besonders 
wichtigen weiteren Normen vor ihnen zu verteidigen sind.

Die Generaldirektoren sind verpflichtet, entsprechend 
den spezifischen Bedingungen Kombinatsordnungen für 
die Arbeit mit Normen und Normativen einschließlich der 
moralischen und materiellen Anerkennung der Leistungen 
der Werktätigen bei der Unterschreitung von Normen auf 
der Grundlage der Rechtsvorschriften festzulegen. Die Di
rektoren der Betriebe treffen davon ausgehend Regelungen 
für ihren Verantwortungsbereich.
\ Die bewährten Regelungen zur materiellen Stimulie
rung der Werktätigen für hohe Materialeinsparungen wur
den beibehalten.l

Nachfolgeregelungen zur VO sind die 1. DB — Material
verbrauchsnormen —, die 2. DB — Normative des Material
verbrauchs — und die 3. DB — Vorratsnormen und Norma
tive der Vorratshaltung —, alle vom 1. Juli 1982 (GBl. I 
Nr. 28 S. 520, 522 und 524).

Die VO über produktgebundene Abgaben und Preisstüt
zungen vom 1. Juli 1982 (GBl. I Nr. 30 S. 547) dient dazu, 
ein straffes Regime für die Planung, Zahlung, Abrechnung 
und Kontrolle dieser Abgaben und Stützungen zu gewähr
leisten. Die Stellung der produktgebundenen Abgaben als 
untrennbarer Bestandteil des gesetzlichen Preises wird 
eindeutig geregelt und klargestellt, daß es sich hierbei nicht 
um eine Steuer handelt. Produktgebundene Preisstützun
gen werden streng an die staatlichen Planaufgaben gebun
den und sind in die Kassenpläne aufzunehmen. Jeglicher 
Finanzierungsautomatismus bei ihrer Inanspruchnahme 
wird beseitigt. Die Kontrollpflichten auf allen Ebenen wur
den weiter ausgebaut, wodurch insbesondere verhindert 
werden soll, daß produktgebundene Abgaben in die be
triebliche Finanzierung einbezogen, produktgebundene 
Preisstützungen unberechtigt beansprucht bzw. preisge
stützte Erzeugnisse zweckwidrig verwendet werden.

Die Staatliche Finanzrevision sowie die Räte der Be
zirke und Kreise, Abt. Finanzen, können den Leitern der 
volkseigenen Betriebe, den Vorsitzenden der Genossen
schaften sowie den Gewerbetreibenden schriftliche Auf
lagen zur ordnungsgemäßen Planung, Zahlung und Ab
rechnung der produktgebundenen Abgaben und Preisstüt
zungen erteilen.

Mit der VO werden bestehende Industrie- und Ver
braucherpreise sowie die für die staatliche Festlegung 
dieser Preise geltenden Grundsätze nicht verändert.

Spezielle Regelungen zu produktgebundenen Abgaben 
und Preisstützungen, zu Preisausgleichszuführungen und 
-abführungen sowie zur gesonderten Abrechnung der Preis
ausgleichszuführungen und -abführungen nach Abnehmer
bereichen sind in der 1. DB zur VO vom 1. Juli 1982 (GBl. I 
Nr. 30 S. 550) getroffen worden.

Zur Sicherung des rechtzeitigen Abschlusses von Lei- 
stuhgsverträgen entsprechend § 23 Abs. 1 des Vertragsge
setzes2 enthält die DB zum Vertragsgesetz — Fristen zum 
Abschluß von Leistungsverträgen — vom 21. Jnli 1982 
(GBl. I Nr. 29 S. 531) konkrete Festlegungen.3 Für Leistun
gen zur Durchführung des Staatsplans Wissenschaft und 
Technik und weitere vorrangige Aufgabenstellungen, Zu
lieferungen für protokollierte Exporterzeugnisse sowie Lei
stungen, für die Bilanzanteile bzw. Kontingente erteilt 
wurden, sind die Verträge 6 Wochen nach Übergabe der 
staatlichen Aufgaben zur Ausarbeitung der Entwürfe für 
die Jahresvolkswirtschaftspläne abzuschließen.

Differenzierte Festlegungen zum Zeitpunkt des Ver
tragsabschlusses enthält die DB auch für Leistungen zur 
Durchführung von Aufgaben von Wissenschaft und Tech
nik, die nicht Bestandteil des Staatsplans Wissenschaft ünd 
Technik sind, sowie für Leistungen bei neu zu beginnen
den Investitionsvorhaben, für die eine bestätigte Grund
satzentscheidung vorliegt und Bilanzentscheidungen für 
Bauleistungen getroffen wurden. Für all diese Leistungen 
können die Wirtschaftseinheiten den Vertragsabschluß 
nicht mit der Begründung verweigern, daß noch Verträge 
mit den Zulieferern ausstehen oder daß zum Zeitpunkt 
des geforderten Vertragsabschlusses die Einhaltung der 
staatlichen Aufgaben bzw. staatlichen Planauflagen für 
den Jahresvolkswirtschaftsplan noch nicht gewährleistet 
ist. Damit wird für diese Gruppe von Leistungen gegen
über anderen Leistungen ein zeitlich vorgezogener Ver
tragsabschluß gesichert.

Alle anderen Leistungsverträge sind grundsätzlich eben
falls nach Übergabe der staatlichen Planaufgaben, späte
stens jedoch 4 Wochen nach Übergabe der staatlichen Plan
auflagen, abzuschließen.

Bei Verletzung der Fristen für den Vertragsabschluß 
ist Vertragsstrafe zu zahlen.

*

Zur Sicherung einer sparsamen Inanspruchnahme von Bo
den, insbesondere land- und forstwirtschaftlicher Nutzflä
che, für Investitionen der Industrie und Lagerwirtschaft 
erging auf der Grundlage der BodennutzungsVO4 die АО 
über Flächenbedarfsnormative für Investitionen der In
dustrie und Lagerwirtschaft vom 22. Juni 1982 (GBL I Nr. 28 

- S. 529). Die Anlage zu dieser АО enthält Flächenbedarfs
normative, die ab 1. August 1982 für die Planung, Stand
ortwahl, Vorbereitung und Durchführung von Investitio
nen gelten und die für ausgewählte Wirtschaftszweige der


